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Formblatt

fir Gemeinden ohne relevante Larmbelastungen
(gemafl § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz)

Gemeinsam mit dem Ministerium fur Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und
Digitalisierung legen wir ein aktualisiertes Formblatt (Musteraktionsplan) fir Gemeinden
ohne relevante Larmbelastungen vor. Unser Ziel ist es, hiermit den betroffenen Gemein-
den die Erstellung der von der EU fir alle kartierten Bereiche geforderten Larmaktionspla-
ne unter angemessen geringem Aufwand zu ermaoglichen.

Der Musteraktionsplan gibt die Mindestanforderungen an Aktionsplane wieder, die von der
EU gem. Artikel 8 Abs. 4 i.V.m. Anhang V der Richtlinie 2002/49/EG formuliert wurden,
sowie die Anforderungen fur Mitteilungspflichten an die EU gemal3 Artikel 10 der Richtlinie
i.V.m. Anhang VI. Die aus dem Vertragsverletzungsverfahren zur Umgebungslarmrichtlinie
gegen Deutschland bekannten Anforderungen der EU-Kommission erforderten eine Uber-
arbeitung der vorherigen Fassung. Die Neufassung wurde unter den Landesamtern meh-
rerer Lander abgestimmt.

Das Formblatt ist eine Hilfestellung, die sich insbesondere an Gemeinden richtet, bei de-
nen als Ergebnis der strategischen Larmkartierung keine relevanten Larmbelastungen
festgestellt wurden. Sie soll diesen Gemeinden eine Orientierung geben, wie sie den ge-
setzlichen Mindestanforderungen der Aktionsplanung auf einfachem Wege nachkommen
kénnen. Diese ,Handlungsanleitung” kann dartiber hinaus auch den Gemeinden mit Larm-
problemen als Orientierung dienen.

Ferner ist die vorgegebene Struktur des Formblattes fur die EU-Berichterstattung fir alle
Gemeinden verbindlich. Dabei darf die Vorgabe der Richtlinie von maximal zehn Seiten fur
die Zusammenfassung des Aktionsplans nicht Uberschritten werden. Ein Upload zur Be-
richterstattung und Veroffentlichung der Aktionsplane ist auf www.laerm.schleswig-
holstein.de vorgesehen.

Kiel, im Februar 2018

Herausgeber:
Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag in Abstimmung mit dem Ministerium fir Energie-
wende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein
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DD.MM.JJJJ
Larmaktionsplanung gem. 8 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz
Berichterstattung der Stadt/Gemeinde
Bonningsstedt

zur
[] erstmaligen Aufstellung eines Larmaktionsplans

Fortschreibung / Uberarbeitung des Larmaktionsplans vom 07.07.2017

1 Allgemeine Angaben

1.1 Fur die Larmaktionsplanung zustandige Behdrde
Name der Stadt/Gemeinde: Gemeinde Bonningsstedt

Gemeindekennziffer: 01056005

Ansprechpartner: Herrn Michael Gorres

Adresse: Rathausplatz 1, 225451 Quickborn

Telefon: 04106 611 212

E-Mail: koordination-verwaltungsgemeinschaft@quickborn.de
Internetadresse: www.boenningstedt.de

1.2 Beschreibung der Gemeinde sowie der Hauptverkehrsstral3en, Haupteisen-
bahnstrecken oder Grof3flughafen und ggf. anderer Larmquellen, fur die der
Larmaktionsplan aufgestellt wird

Bonningstedt ist eine Gemeinde im Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein. Zur Gemeinde
gehdoren die Ortsteile Winzeldorf und Rugenbergen. Bénningstedt liegt an der Bundesstra-
3e B4 und der Bundesautobahn A7 direkt nérdlich von Hamburg. Die Mihlenau und die
Rugenwedelsau flieRen durch die Gemeinde. AuRerdem liegen Teile der Schleswig-
Holsteinischen Landesforsten (friher Staatsforst Rantzau) in der Flache der Gemeinde.

In der Gemeinde verlauft die Bahnlinie A1 der AKN mit einem eigenen Haltepunkt (Bahn-
hof Bonningstedt), sowie die Buslinie 295. Dariiber ist Bonningstedt an das HVV-Netz an-
geschlossen.

Der Flughafen Hamburg ist tber die vorhandenen Stral3enanbindungen via Hamburg und
Norderstedt mit einem Kraftfahrzeug in rund 20 Minuten zu erreichen.

1.3 Rechtlicher Hintergrund

Die Aktionsplanung erfolgt auf Grundlage der EU-Umgebungslarmrichtlinie 2002/49/EG *
und deren Umsetzung in 88 47 a-f BImSchG?.

1 RICHTLINIE 2002/49/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 25. Juni 2002 iiber die Bewertung und
Bekampfung von Umgebungslarm, ABI. EU Nr. 189, S. 12.

2 Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschiitterungen und ahnliche
Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG), zuletzt geandert durch Art. 2 G v. 27.6.2012 BGBL | 1421
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1.4 Geltende Grenzwerte

Siehe Anlage

2 Bewertung der Ist-Situation

2.1 Zusammenfassung der Daten der Larmkarten
2.1.1 Larmart Stral3e

Tab.1: Gegenuberstellung der durchschnittlichen taglichen Verkehrsstarke aus der Larm-
kartierung 2012 und 2017

Sp| 1 2 3 4 5
" . DTV DTV .
Ze [ Kurzel StraRenabschnitt Verdanderung
LK 2012 LK 2017
BundesstralRe B4
zwischen den Kreuzungen B4 mit
1| 41 |K6inHaslohundB4mitK5in 9.909 12.719 2.810
Bonningsstedt
wischen der Kreuzung B4 mit K5
2| a2 |f Zung 12.642 12.920 278
und der Landesgrenze nach HH
Bundesautobahn A7
Zwischen den Abfahrten
3 7 |Quickborn und Hamburg- 70.651 66.070 -4.581
Schnelsen-Nord

Tab.2: Geschatzte Zahl der von Umgebungslarm des StraRenverkehrs betroffenen

Menschen der Larmkartierung 2017

Loen dB(A) Belastete Menschen LNight dB(A) Belastete Menschen
Uber 50 bis 55 200 [240]

Uber 55 bis 60 200 [210] Uber 55 bis 60 200 [170]

tber 60 bis 65 200 [230] Uber 60 bis 65 0[10]

Uber 65 bis 70 100 [140] Uber 65 bis 70 0 [0]

tber 70 bis 75 0 [0] Uber 70 0 [0]

uber 75 0 [0]

Summe 500 Summe 400

Tab.3: Geschatzte Zahl der von Umgebungslarm des Stral3enverkehrs belasteten Flache
und Wohnungen der Larmkartierung 2017

Loen dB(A) Flache in km2 | Wohnungen | Schulen Krankenh&auser
uber 55 3,726 275 1 0
uber 65 1,075 68 0 0
uber 75 0,220 0 0 0
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2.1.2 Larmart Schiene

Tab.4: Geschatzte Zahl der von Umgebungslarm des Schienenverkehrs betroffenen
Menschen der Larmkartierung 2017

Loen dB(A) Belastete Menschen LNight dB(A) Belastete Menschen
Uber 50 bis 55 0 [40]

uber 55 bis 60 100 [60] Uber 55 bis 60 0 [10]

Uber 60 bis 65 0 [30] Uber 60 bis 65 0 [0]

uber 65 bis 70 0 [0] Uber 65 bis 70 0 [0]

Uber 70 bis 75 0 [0] tber 70 0 [0]

uber 75 0 [0]

Summe 100 Summe 0

Tab.5: Geschatzte Zahl der von Umgebungslarm des Schienenverkehrs belasteten Fla-
che und Wohnungen der Larmkartierung 2017

Loen dB(A) Flache in km? | Wohnungen | Schulen Krankenh&user
uber 55 0,393 44 0 0
uber 65 0,1 0 0 0
uber 75 0 0 0 0

2.1.3 Larmart Flug

Tab.6: Geschatzte Zahl der von Umgebungslarm des Flugverkehrs betroffenen
Menschen der Larmkartierung 2017

Loen dB(A) Belastete Menschen Lnight dB(A) Belastete Menschen
Uber 50 bis 55 0 [0]

Uber 55 bis 60 0 [0] Uber 55 bis 60 0 [0]

tber 60 bis 65 0 [0] Uber 60 bis 65 0 [0]

Uber 65 bis 70 0 [0] Uber 65 bis 70 0 [0]

tber 70 bis 75 0 [0] Uber 70 0 [0]

Uber 75 0 [0]

Summe 0 Summe 0

Tab.7: Geschatzte Zahl der von Umgebungslarm des Flugverkehrs belasteten Flache und
Wohnungen der Larmkartierung 2017

Loen dB(A) Flache in km2 | Wohnungen | Schulen Krankenh&auser
uber 55 0,001 0 0 0
uber 65 0 0 0 0
uber 75 0 0 0 0

Link zu den La&rmkarten: www.laerm.schleswig-holstein.de
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2.2 Bewertung der Anzahl von Personen, die Umgebungslarm ausgesetzt sind
Tab.8: Gegenuberstellung der Belasteten der Larmart Stral3e Tags der Larmkartierung

2012 und 2017

sl 1 | 2 3 | 4
Anzahl der Belasteten Einwohner
Lpen durch die Larmart StraBe
76 Gemeindegebiet Bonningstedt
von | bis [ - Vergleich der einzelnen Bearbeitungsstufen -
dB(A) LK 2012 LK 2017
1| 55 60 200 [190] 200 [210]
2 60 65 200[230] 200[230]
3| 65 70 100 [110] 100 [140]
4 70 75 0[0] 01[0]
5 75 0[0] 01[0]
6 Summe 500 500

Tab.9: Gegenuberstellung der Belasteten der Larmart Stral3e nachts der Larmkartierung
2012 und 2017

sl 1 | 2 3 | 4
Anzahl der Belasteten Einwohner
Lnight durch die Larmart StraBe
7e Gemeindegebiet Bonningstedt
von | bis [ - Vergleich der einzelnen Bearbeitungsstufen -
dB(A) LK 2012 LK 2017
1 50 55 200 [240] 200 [240]
2 55 60 100 [140] 200[170]
3| 60 65 0[0] 0[10]
4 65 70 0[0] 01[0]
5 70 0[0] 01[0]
6 Summe 300 400

Tab.10: Gegenuberstellung der Belasteten der Larmart Schiene Tags der Larmkartierung

2012 und 2017

sl 1 | 2 3 | 4
Anzahl der Belasteten Einwohner
Lpen durch die Larmart Schiene
76 Gemeindegebiet Bonningstedt
von | bis |- Vergleich der einzelnen Bearbeitungsstufen -
dB(A) LK 2012 LK 2017
1 55 60 100 [60] 100 [60]
2 60 65 0[30] 0[30]
3 65 70 0[0] 0[0]
4 70 75 0[0] 0[0]
5 75 0[0] 01[0]
6 Summe 100 100
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Tab.11: Gegenuberstellung der Belasteten der Larmart Schiene nachts der Larmkartierung
2012 und 2017

sp] 1 | 2 3 | 4
Anzahl der Belasteten Einwohner
Lnight durch die Larmart Schiene
7e Gemeindegebiet Bonningstedt
von | bis |- Vergleich der einzelnen Bearbeitungsstufen -
dB(A) LK 2012 LK 2017
1| 50 55 0 [40] 0 [40]
2| 55 60 0[0] 0[10]
3 60 65 0[0] 0[0]
4 65 70 01[0] 0[0]
5 70 0[0] 0[0]
6 Summe 0 0

Tab.12: Gegenuberstellung der Belasteten der Larmart Fluglarm Tags der Larmkartierung
2012 und 2017

spl 1 | 2 3 | 4
Anzahl der Belasteten Einwohner
Lpen durch die Larmart Fluglarm
7e Gemeindegebiet Bonningstedt
von | bis |- Vergleich dereinzelnen Bearbeitungsstufen -
dB(A) LK 2012 LK 2017
1| 55 60 -* 0[0]
2| 60 65 -* o[q]
3 65 70 -* 01[0]
4| 70 75 _* 0[0]
5 75 - 01[0]
6 Summe -* 0

*in Larmkartierung 2012 nicht aufgefihrt
Tab.13: Gegenuberstellung der Belasteten der Larmart Fluglarm nachts der Larmkartie-
rung 2012 und 2017

spl 1 | 2 3 | 4
Anzahl der Belasteten Einwohner
Luight durch die Larmart Fluglarm
76 Gemeindegebiet Bonningstedt
von | bis |- Vergleich der einzelnen Bearbeitungsstufen -
dB(A) LK 2012 LK 2017
1| 50 55 -* 0l[q]
2 55 60 -* 01[0]
3| 60 65 -* 01[0]
4 65 70 -* 0[0]
5 70 -* 0[0]
6 Summe -¥ 0

*in Larmkartierung 2012 nicht aufgefihrt




Der StraRenabschnitt ndrdlich des Kreuzungsbereichs der Bundesstral3e B4 und der
Kreisstral3e K5 mit dem Kirzel 4.1 weist eine Zunahme zwischen den Larmkartierungen
von 2012 und 2017 von 2.810 Fahrzeugen auf. Der Streckenabschnitt stdlich der Kreu-
zung mit dem Kiirzel 4.2 weist keine relevante Zunahme auf. Die Bundesautobahn A7
weist hingegen einen geringflgigen Rickgang von 4.581 Fahrzeugen auf.

Keine Menschen sind ganztagig sehr hohen Belastungen tber 70dB(A) Loen weder durch
die Larmart Stral3e noch Schiene ausgesetzt.

Keine Menschen sind in der Nacht sehr hohen Belastungen tber 60 dB(A) LnicHt weder
durch die Larmart Stral3e noch Schiene ausgesetzt.

100 Menschen sind ganztagig hohen Belastungen von 65-70 dB(A) Loen der Larmart Stra-
3e ausgesetzt, aber keine durch die Larmart Schiene.

100 Menschen sind in der Nacht hohen Belastungen von LnicHt 55-60 dB(A) der Larmart
Stral3e ausgesetzt, aber keine durch die Larmart Schiene.

Vom Fluglarm - ausgehend von der Einflugschneise zum Hamburger Flughafen — ist Bon-
ningstedt derzeit nicht erheblich belastet. Diese Bewertung andert sich, wenn bei einer
voriibergehenden, zum Beispiel witterungsbedingten Anderung von Lande- oder Abflug-
routinen, die entsprechenden Flugbewegungen deutlich Gber das Gemeindegebiet gefuhrt
werden mussen (Verschwenkung der Flugrouten). Nach der Larmkartierung des Landes
Schleswig-Holstein liegt der 24-Stunden-Pegel fur Fluglarm im gesamten Bonningstedter
Gemeindegebiet unter 55 dB(A). Handlungsbedarf besteht daher aktuell nicht.

Im Vergleich zur Gré3e und der Einwohnerzahl der Gemeinde Bénningstedt sind die
Larmbelastungen eher geringfligig. Daher ist die Gemeinde B6nningstedt eine Kommune
ohne relevante Larmbelastungen. Allerdings wird die BundesstraRe B4 weiterhin als
enorme Larmbelastung angesehen. Schwerpunktmafig haben sich Malinahmen beziglich
des Larmschutzes vor allem gegen die Bundesstral3e B4 zu richten.

2.3 Angabe vorhandener Larmprobleme und verbesserungsbedurftiger Situationen
(in der Gemeinde)

Die Hauptlarmquellen sind die Bundesautobahn A7, die Bundesstral3e B4 und die AKN
Bahnstrecke Al.

Besonders die Bundesstral3e B4 stellt aus Sicht der Gemeinde Bénningstedt eine erhebli-
che Larmquelle dar. Geeignete Instrumente, um den Larmpegel effektiv zu senken, wur-
den noch nicht erarbeitet.

Folgende Malinahmen wéren denkbar:

- Einbringung von larmreduzierenden Straf3enbelagen. Diese befinden sich derzeit noch in
der Zulassungsprufung und haben daher rechnerisch keine Auswirkung auf der Stral3en-
verkehrslarm.

- Reduzierung der zuladssigen Hochstgeschwindigkeit. Hierbei ist aber von einer fehlenden
Akzeptanz auszugehen und es hatte nur eine geringe Wirkung auf die Larmsituation

- Durchfahrtsverbote flr beispielsweise LKW'’s, die keinen erforderlichen Verkehr
beinhalten.

Fur diese MalRnahmen ist ein Verkehrsgutachten fur ein weitraumiges Stral3enverkehrs-
netz erforderlich, um die Verkehrssituation entsprechend erfassen zu kénnen. Diese steht
wiederrum in einem schlechten Kosten-Nutzen-Verhaltnis.
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Als weitere larmbelastete StrafRen sind die Dorfstrafl3e und die Grellfeldtwiete zu nennen.
Dieses gilt insbesondere, weil diese StralRen bei Uberlastung der Hauptverkehrsstrecken
in der Gemeinde (BundesstralRe B4, Kreisstral3e K5) als Abkilirzungen beziehungsweise
Ausweichstrecken genutzt werden.

3 MaBnahmenplanung

3.1 Bereits vorhandene Mallnahmen zur Larmminderung

Die Gemeinde Bonningstedt konnte noch keine Mal3nahmen zur Larmminderung er-
greifen. Hauptursache ist, dass alle problematischen Larmquellen sich weder in der
Baulast noch in der Tragerschaft der Gemeinde befinden.

Malinahme Mallnahmentrager | Zeitraum
1. | Larmmindernder Asphalt (< 70km/h) innerorts | Bund Langfristig
sobald dieser zugelassen ist
2. | Verschwenkung an den Ortsdurchfahrten Bund Langfristig
3. | Optische Verengung der Bundesstral3e B4 Bund Mittelfristig
durch Baumtore
4. | Feste Geschwindigkeitsmessanlage an der Bund Langfristig
nordlichen Ortseinfahrt

3.2 Geplante Mallnahmen zur La&rmminderung fur die nachsten finf Jahre
(Begrindung, sofern keine Malinahmen geplant oder notwendig sind)

Aus der vorangegangen Musterlarmaktionsplanung werden die bereits beschlossen Mal3nah-
men Ubernommen, da diese bisher nicht umgesetzt werden konnten. Hierzu gehort, dass die
Gemeinde den zustandigen StralRenbaulasttrager der Bundesstral3e B4 um den Einbau von
Larmoptimierten Asphalt bittet. Weiter wird eine Verschwenkung an den Ortsdurchfahrten an-
gestrebt. Auch eine optische Verengung der Bundesstral3e B4 durch Baumtore soll themati-
siert werden.

Daruber hinaus ist die Gemeinde Bonningstedt bestrebt, eine feste Geschwindigkeitsmessan-
lage an der nordlichen Ortseinfahrt zu installieren.

3.3 Langfristige Strategien zum Schutz vor Umgebungslarm

Langfristig sieht die Gemeinde Bonningstedt einen konkreten Losungsansatz darin, ihre Bau-
leitplanung den Hauptlarmquellen anzupassen. Das bedeutet, bereits im Zuge der Planung
geeignete Mallnahmen zu treffen, um Anwohner vor Larm zu schitzen. Hierzu gehdren zum
Beispiel Larmschutzwaélle entlang von larmintensiven Stral3en. Auch eine Temporeduzierung
auf der Bundesstral3e B4 wird angestrebt.

Aktuell sind larmoptimierte Asphalte in der Zulassungsprifung. Sobald diese zugelassen wer-
den, soll beim Bund angefragt werden diese auf der Bundesstraf3e B4 in der Ortsdurchfahrt
einzubringen.
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3.4 Schutz ruhiger Gebiete / Festlegung und geplante MalRnahmen zu deren Schutz
(Erlauterung, sofern keine ruhigen Gebiete festgelegt wurden)

Als ruhiges Gebiet, das vor einer Zunahme des Umgebungslarms zu schiitzen ist, werden
Teile der Schleswig-Holsteinische Landesforsten (friher Staatsforst Rantzau) festgesetzt.

3.5 Schatzwerte fur die Reduzierung der Zahl der betroffenen Personen
(durch die vorgesehenen Malinahmen)

Die Gemeinde Bonningstedt hat bisher keine MaRnahmen umgesetzt.

Da sich die Belastetenzahlen aus der Larmkartierung 2012 und 2017 nicht maf3geblich
voneinander unterscheiden ist davon auszugehen, dass sich die Zahl der betroffenen Per-
sonen nicht verandern wird.

4  Mitwirkung der Offentlichkeit bei der Erarbeitung oder Uberpriifung des
Aktionsplans

4.1 Bekanntmachung der Erarbeitung oder Ub(_e_rprUfung des
Larmaktionsplans und der Mitwirkung der Offentlichkeit am DD.MM.JJJJ

4.2 Auslegung des Entwurfes des Larmaktionsplans bzw.
bei vorhandenem LAP der Dokumentation auch seiner vom DD.MM.JJJJ
bis DD.MM.JJJJ
Uberprifung zur Mitwirkung mit Moglichkeit zur Stellungnahme

4.3 Formen der offentlichen Mitwirkung
(mindestens eine Form der Mitwirkung notwendig)

Offentliche Veranstaltung am DD.MM.JJJJ

Beratung in gemeindlichen Gremien mit Rederecht fur am DD.MM.JJJJ
die Offentlichkeit

Sonstige MaRnahmen zur Mitwirkung der Offentlichkeit

4.4 Berucksichtigung der Ergebnisse der Mitwirkung der Offentlichkeit

Es wurden XX Anregungen und Einwendungen der Offentlichkeit eingebracht und in die
Abwagung einbezogen. Hervorzuheben sind....
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5 FEinanzielle Informationen zum Larmaktionsplan (falls verfuigbar)

5.1 Kosten fur die Aufstellung des Larmaktionsplans ca. 5.000 €

5.2 Kosten zur Umsetzung der MaRnahmen X XXX, XX €
(geschatzte Gesamtsumme)

5.3 Kosten/Nutzenanalyse
(ggf. auch verbale Beschreibung, falls Kosten nicht bezifferbar sind )

Aus der Aufstellung des Larmaktionsplanes entstehen Kosten fur die Bewertung der aktu-
ellen Larmsituation der Gemeinde Bonningstedt.

Uber die gegebenenfalls anfallenden Kosten zur Umsetzung der MaRBnahmen lasst sich
aktuell keine Aussage treffen.

6 Evaluierung des Aktionsplans
(Festlegungen zur Uberprufung der Durchfihrung und der Ergebnisse
dieses Aktionsplans)

Der Larmaktionsplan wird gemaf 8 47d Abs. 5 BImSchG bei bedeutsamen Entwicklungen
fur die Larmsituation, ansonsten jedoch nach 5 Jahren, Uberprift und erforderlichenfalls
Uberarbeitet. Erfahrungen bei der Aufstellung des Aktionsplans und der Umsetzung von
Maflinahmen sowie die erzielten Ergebnisse werden maoglichst konkret ermittelt und bewer-
tet.

7 Inkrafttreten des Aktionsplans

7.1 Der Larmaktionsplan wurde durch der Gemeindevertretung/ Stadtvertretung
beschlossen

am: DD.MM.JJJJ

7.2 Bekanntmachung zur Unterrichtung der Offentlichkeit
(der Larmaktionsplan tritt am Tage nach seiner Bekanntmachung in Kraft)

am DD.MM.JJJJ
Link zum Aktionsplan im Internet

www.laerm.schleswig-holstein.de
www.boenningstedt.de

Unterschrift

Name, Ort, Datum, ggf. Funktion, Stempel
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Anlage

Ubersicht Uber Immissionsgrenz-, Auslése- und Richtwerte im Bereich des Larmschutzes

Die Grenz- und Richtwerte nach deutschem Recht kdnnen fir eine Bewertung der Larmsituation zur Orientierung herangezogen werden. Sie be-
ruhen auf anderen Ermittlungsverfahren als die strategischen Larmkarten zur Umsetzung der Umgebungslarmrichtlinie und sind daher nicht direkt
vergleichbar mit den dort als Lpen und Lnighe dargestellten Werten. Im Einzelfall sind daher zur Prifung der Immissionsgrenz- und richtwerte Be-
rechnungen fiir den jeweiligen Immissionsort notwendig. Eine Ubertragung der nationalen Grenzwerte auf Lpen und Liigne Wurde durch das Bundes-

Umweltministerium durchgefihrt (siehe http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/noise/df3/envtOec5a/ )

Anwendungsbereich

Richtwerte, bei deren Uber-
schreitung stralRenverkehrs-
rechtliche Larmschutz-
mafllnahmen in Betracht

Auslosewerte flur die Larm-
sanierung an Stral3en in
Baulast des Bundes 45

Grenzwerte fur den Neu-

bau oder die wesentliche

Anderung von StraRen-
und Schienenwegen

Richtwerte fir Anlagen im
Sinne des BImSchG, deren
Einhaltung sichergestellt wer-

Kommen3 (Larmvorsorge) © den soll 7
Nutzung Tag in dB(A) NS‘BCP/:;” Tag in dB(A) Ng‘;?;)i” Tag in dB(A) Ng‘;?;)i” Tag in dB(A) NS‘BCP/L;”
Atenheime, Kurgebiete . | 70 60 67 57 57 47 45 35
reine Wohngebiete 70 60 67 57 59 49 50 35
allgemeine Wohngebiete 70 60 67 57 59 49 55 40
Dort, Misch- Und Kernge- 72 62 69 59 64 54 60 45
Gewerbegebiete 75 65 72 62 69 59 65 50
Industriegebiete 70 70

Fur die Bewertung der Larmsituation an Flugplatzen sind die Werte 82 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglarm in der Fassung vom
31.0ktober 2007 (BGBI. | S. 2550) zu beachten.

3 Richtlinien fiir straRenverkehrsrechtliche MaRnahmen zum Schutz der Bevodlkerung vor Larm (Larmschutz-Richtlinien-StV) vom 23.11. 2007
4 Richtlinien fur den Verkehrslarmschutz an BundesfernstraRen in der Baulast des Bundes - VLarmSchR 97, VKBI 1997 S. 434; 04.08.2006 S. 665
5 Die Auslésewerte der VLarmSchR 97 gelten nicht fur die Larmsanierung beim Schienenverkehr.

6 Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV)vom 12.06.1990 (BGBI. | S. 1036)
7 Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - (TA Larm) vom 26.08.1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503)



http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/noise/df3/envt0ec5a/

	1 Allgemeine Angaben
	1.1 Für die Lärmaktionsplanung zuständige Behörde
	1.2 Beschreibung der Gemeinde sowie der Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken oder Großflughäfen und ggf. anderer Lärmquellen, für die der Lärmaktionsplan aufgestellt wird
	1.3 Rechtlicher Hintergrund
	1.4 Geltende Grenzwerte

	2 Bewertung der Ist-Situation
	2.1 Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten
	2.1.1 Lärmart Straße
	2.1.2 Lärmart Schiene
	2.1.3 Lärmart Flug

	2.2 Bewertung der Anzahl von Personen, die Umgebungslärm ausgesetzt sind
	2.3 Angabe vorhandener Lärmprobleme und verbesserungsbedürftiger Situationen (in der Gemeinde)

	Belastete Menschen  
	Belastete Menschen 
	Belastete Menschen  
	Belastete Menschen 
	Belastete Menschen  
	Belastete Menschen 
	3 Maßnahmenplanung
	3.1 Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung
	3.2 Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächsten fünf Jahre (Begründung, sofern keine Maßnahmen geplant oder notwendig sind)
	3.3 Langfristige Strategien zum Schutz vor Umgebungslärm
	3.4 Schutz ruhiger Gebiete / Festlegung und geplante Maßnahmen zu deren Schutz  (Erläuterung, sofern keine ruhigen Gebiete festgelegt wurden)
	3.5 Schätzwerte für die Reduzierung der Zahl der betroffenen Personen (durch die vorgesehenen Maßnahmen)

	4 Mitwirkung der Öffentlichkeit bei der Erarbeitung oder Überprüfung des  Aktionsplans
	4.1 Bekanntmachung der Erarbeitung oder Überprüfung des  Lärmaktionsplans und der Mitwirkung der Öffentlichkeit am DD.MM.JJJJ
	4.2 Auslegung des Entwurfes des Lärmaktionsplans bzw.  bei vorhandenem LAP der Dokumentation auch seiner vom DD.MM.JJJJ bis DD.MM.JJJJ Überprüfung zur Mitwirkung mit Möglichkeit zur Stellungnahme
	4.3 Formen der öffentlichen Mitwirkung (mindestens eine Form der Mitwirkung notwendig)
	Öffentliche Veranstaltung  am DD.MM.JJJJ
	Beratung in gemeindlichen Gremien mit Rederecht für  am DD.MM.JJJJ die Öffentlichkeit

	Sonstige Maßnahmen zur Mitwirkung der Öffentlichkeit
	4.4 Berücksichtigung der Ergebnisse der Mitwirkung der Öffentlichkeit

	5 Finanzielle Informationen zum Lärmaktionsplan (falls verfügbar)
	5.1 Kosten für die Aufstellung des Lärmaktionsplans ca. 5.000 €
	5.2 Kosten zur Umsetzung der Maßnahmen X.XXX,XX € (geschätzte Gesamtsumme)
	5.3 Kosten/Nutzenanalyse  (ggf. auch verbale Beschreibung, falls Kosten nicht bezifferbar sind )

	6 Evaluierung des Aktionsplans (Festlegungen zur Überprüfung der Durchführung und der Ergebnisse  dieses Aktionsplans)
	7 Inkrafttreten des Aktionsplans
	7.1 Der Lärmaktionsplan wurde durch der Gemeindevertretung/ Stadtvertretung beschlossen
	am: DD.MM.JJJJ
	7.2 Bekanntmachung zur Unterrichtung der Öffentlichkeit  (der Lärmaktionsplan tritt am Tage nach seiner Bekanntmachung in Kraft)
	am DD.MM.JJJJ


